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Ersteinschätzung von Grünland mit Bezug zum § 15 LNatSchG und § 30 BNatSchG, im 
Rahmen des ab 1.4.2022 beginnenden Konversionsmanagements der Ortsgemeinde 
Ahrbrück 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Folgenden sende ich Ihnen die Stellungnahme zur Einschätzung des Grünlands Flurstü-
cke, 27/5, 26/6 und 26/7 der Flur 2, in der Gemarkung Ahrbrück zu. 
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1.  Ersteinschätzung Grünland 

Im Juni 2022 erfolgte eine Ersteinschätzung des Grünlands der folgenden Flurstücke, 27/5, 

26/6 und 26/7 der Flur 2, in der Gemarkung Ahrbrück (vgl. nachfolgende Abbildung). 

Bei den Grünlandflächen handelt es sich um extensiv bewirtschaftetes Grünland. Es ist hin-

sichtlich der Bewirtschaftung von einer durchschnittlich zweimaligen Mahd/Jahr bzw. von 

einer extensiven Weidenutzung auszugehen.  

Inwieweit eine Bebauung aus artenschutzfachlicher Sicht zulässig ist, bedarf der Klärung 

durch eine vertiefende Grünlandkartierung nach Methodenstandards, da im Ergebnis nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass es sich um eine pauschal geschützte Fläche gemäß § 

15 LNatSchG/LP, bzw. gemäß § 30 BNatSchG handeln könnte.  

 

Unabhängig der Lage von Grünflächen im Innenbereich, bzw. im rechtkräftigen Satzungsge-

biet, sind seit dem 01.03.2022 die Vorgaben des Naturschutzrechts in Bezug auf den erhöh-

ten Insektenschutz zu beachten. Danach ist Artenreiches Grünland, Streuobstwiesen, Stein-

riegel und Trockenmauern (außer Weinbau) als Pauschalschutzfläche gemäß § 30 

BNatSchG einzustufen, da sie wichtige Lebensräume für Insektenarten darstellen.   

 

 
Abbildung: Luftbild mit Abgrenzung der o.a. Grünlandflächen 
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2. Fazit 

Hinsichtlich der Ersteinschätzung des Grünlands (Gemarkung Ahrbrück, Flur 2; Flurstücke, 

27/5, 26/6 und 26/7) wird aufgrund der Nutzung/des Zustands eine vertiefende Kartierung, 

insbesondere vor dem Hintergrund der Möglichkeit, dass es sich um pauschalgeschützte 

Flächen gemäß § 15 LNatSchG/RLP/§ 30 BNatSchG handeln könnte, für erforderlich gehal-

ten.  
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